
 
 

 
 
 
 
 
 
 

N I E D E R S C H R I F T 

 

aufgenommen über die am Donnerstag, dem 14. Dezember 2017, im Festsaal des  

Rathauses Wolfsberg stattgefundene Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde 

Wolfsberg. 

 

BEGINN: 17.00 Uhr 

 
 

A N W E S E N D E: 

 
 
VORSITZENDER:  Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz 

 

VIZEBÜRGERMEISTER: Ewald Mauritsch 

 

DIE STADTRÄTE: Josef Steinkellner, Alexander Radl, Christian Stückler 

 

DIE GEMEINDERÄTE: LAbg. DI (FH) Hannes Primus, Mario Rettl, Heinz  

Hochegger, Michael Sversina, Susanne Dohr, Bernhard 

Kainz, Claudia Samitsch B.A. MA, Dominik Schrammel,  

Ingrid Paulitsch, Nina Trinkl, Mag. Nina Schratter, Melanie 

Kraxner, Jürgen Maier, Kerstin Dohr, Harry Koller, Reinhard 

Stückler, Mag. Daniel Megymorecz, Harald Braatz,  

DI Rosemarie Scharf, Gertrud Schellander, Dr. Peter Zernig 

 

ERSATZMITGLIEDER: GR Klaus Penz, GR Siegfried Gabriel, GR Helfried Presser, 

 GR Karl Heinz Smole, GR Johanna Cesar, GR Margot Hartl, 

 GR Rainer Timmerer, GR Harald Paier, GR Marco  

Staubmann 

 

Die Gemeinderatsmitglieder 2. Vizebürgermeisterin Dr. Manuela Karner, Mag. Melanie 

Reiter, Karl Manfred Pichler, Dorian Melcher, Mag. Jürgen Jöbstl, NRAbg. Wolfgang Knes, 

STR Johannes Loibnegger, Ing. Johann Weber und Elke Grübler haben sich für die Teil-

nahme an dieser Gemeinderatssitzung entschuldigt. 



 
 

VOM STADTGEMEINDEAMT: 

Mag. Dr. Barbara Köller 

Robert Schmid 

Mag. Andrea Mauritsch 

Johann Zoder 

 

DIE SCHRIFTFÜHRER: 

Evelyn Vallant, Beate Schönhart 

 
 
 

T A G E S O R D N U N G 

 

1.  Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit. 

Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz begrüßt die erschienenen Mitglieder des Stadt- 

und Gemeinderates, stellt die Beschlussfähigkeit und die ordnungsgemäße Einberufung 

der Sitzung gemäß den Bestimmungen des § 35 Abs. 1 der Kärntner Allgemeinen Ge-

meindeordnung fest und eröffnet die heutige Sitzung. 

 

TAGESORDNUNGSPUNKT 2: 

 

Für die Mitunterfertigung der Niederschrift über die heutige Gemeinderatssitzung werden 

gemäß § 45 Abs. 4 der K-AGO die Mitglieder  

 

GR DI Rosemarie Scharf und GR Harald Braatz 

 

nominiert. 

 

 

3. FRAGESTUNDE: 

Gemäß § 46 der K-AGO ist vor Eingehen in die Tagesordnung eine Fragestunde  

abzuhalten. 

 

Es liegt keine Anfrage vor. 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Nachwahlen in Ausschüsse. 

 

 Zahl: 004-04-12577/2017 

 

Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz: 

Danke recht herzlich. Aufgrund des mir zugegangenen Wahlvorschlages erkläre ich: 

 

GR Michael Sversina als sonstiges Mitglied im Ausschuss Nr. 4 – (Ausschuss für Ju-

gend, Soziales und Sport) 

und 

GR Mag. Daniel Megymorecz als sonstiges Mitglied im Ausschuss Nr. 7 (Feuerwehren, 

Wolfsberger Stadtwerke GmbH, Wirtschaftsservice und Stadtmarketing) 

 

für gewählt. 

 

 

5. Bundesschulzentrum Stadtgemeinde Wolfsberg KG; 

Beschlussfassung betreffend die Liquidation. 

 (Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 4) 
 

 Zahl: 020-00-11883/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 

Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Bundesschulzentrum Stadtge-

meinde Wolfsberg KG wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterversammlung der 

Bundesschulzentrum Stadtgemeinde Wolfsberg KG nachstehend angeführten Ge-

sellschafterbeschluss zu fassen: 

1. Die Liquidationsschlussbilanz vom 11.12.2017 wird genehmigt. 

2. Vorhandene Aktiva und Passiva werden auf die Stadtgemeinde Wolfsberg 

übertragen. 

3. Zum Verwahrer der Bücher und Schriften der Gesellschaft wird für die ge-

setzlich vorgesehene Dauer die Stadtgemeinde Wolfsberg bestimmt.  

4. Die Bundesschulzentrum Stadtgemeinde Wolfsberg KG, FN 2663611 h wird 

mit Wirksamkeit zum 31.12.2017 aufgelöst. 

 

 

 

 



 
 

6. Beschlussfassung der „Richtlinien der Stadtgemeinde Wolfsberg zur  
Studentenförderung“ für den Zeitraum 1.1.2018 bis 31.12.2021. 

 (Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 5) 
 

 Zahl: 282-00-12065/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 

a) Die Richtlinien der Stadtgemeinde Wolfsberg zur Studentenförderung für 

den Zeitraum vom 1.1. bis 31.12.2018 werden in der vorliegenden Fassung 

genehmigt. 

b) Die finanzielle Bedeckung ist im Voranschlag 2018 zu beantragen. 

 

 

7. Schulküche Bildungswelt Maximilian Schell;  
2. Nachtrag zum Betreibervertrag vom 14.7.2016/27.7.2016. 

 (Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 6) 
 

 Zahl: 240-00-12188/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 

Der 2. Nachtrag zum Betreibervertrag wird in der vorliegenden Fassung  

genehmigt. 

 

 

8. Gst. Nr. 13/10 und 13/20 KG St. Johann (VS St. Johann); 
2. Nachtrag zum Mietvertrag. 

 (Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 7) 
 

 Zahl: 859-02-12185/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 

a) Der 2. Nachtrag zum Mietvertrag wird in der vorliegenden Fassung geneh-

migt. 

b) Der Bürgermeister als Vertreter der Stadtgemeinde Wolfsberg wird bevoll-

mächtigt, einen Gesellschafterbeschluss für die Genehmigung des 2. Nach-

trages herbeizuführen und die Zustimmung zu erteilen, und 

c) Vorsorge für die anfallenden Kosten im Voranschlag 2018 zu treffen. 

 

 



 
 

9. Bedarfsorientierte Verkehrslösung (IST-Mobil GmbH); 
Grundsatzbeschluss. 

 (Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 8) 
 

 Zahl: 789-01-12217/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 

a) Das derzeit tätige Verkehrsplanungsunternehmen wird mit der weiteren De-

tailplanung beauftragt, und 

b) für den dreijährigen Pilotbetrieb ab 2018 wird jeweils ein Betrag von  

€ 63.000,- im jeweiligen Voranschlag veranschlagt. 

 

 

10. Tourismusverband Wolfsberg; 
 Entsendung von Vertretern der Stadtgemeinde Wolfsberg. 
 (Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 33) 
 

 Zahl: 010-03-12240/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 

Folgende Personen sind als Vertreter der Stadtgemeinde Wolfsberg in den Tou-

rismusverband Wolfsberg zu entsenden: 

Vorstand des Tourismusverbandes Wolfsberg: 

Ordentliches Mitglied: STR Johannes Loibnegger 

Ersatz: STR Christian Stückler 

Kontrollausschuss des Tourismusverbandes Wolfsberg: 

GR Jürgen Maier 

 

 

10.1 Österreichische Post AG;  
Abschluss einer Vereinbarung zur Senkung der Portokosten für „Business 
Mail International“. 

 (Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 5) 
 

 Zahl: 010-00-12425/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstimmig: 

Die Vereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 



 
 

10.2 Verein „Rettet das Kind“; 2. Nachtrag zum Bestandvertrag vom 
17.9.2015; Vermietung eines Raumes in der VS Wolfsberg (Schülertreff). 

 (Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 6) 
 

 Zahl: 439-00-12446/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstimmig: 

Der 2. Nachtrag zum Bestandvertrag vom 17.9.2015 wird in der vorliegenden 

Fassung genehmigt. 

 

 

10.3 Gst. Nr. 271/1 KG St. Marein; Nachtrag zum Kaufvertrag. 
 (Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 7) 
 

 Zahl: 030-04-12457/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstimmig: 

Der Nachtrag zum Kaufvertrag wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

 

10.4 Gst. Nr. 150/5 KG Wolfsberg-Obere Stadt; Kaufvertrag. 
 (Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 8) 
 

 Zahl: 030-04-12419/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstimmig: 

Der Kaufvertrag wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

11. Abänderung des Finanzierungsplanes für das außerordentliche Vorhaben 
 „Kreisverkehr Südautobahn/St. Thomaser Straße“. 
 (Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 4.12.2017, 
 Punkt 4, Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 25) 
 

 Zahl: 900-00-11995/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen 

vom 4.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 



 
 

Die Abänderung des Finanzierungsplanes für das außerordentliche Vorhaben 

„Errichtung Kreisverkehr Südautobahn/St. Thomaser Straße“ wird in der vorlie-

genden Fassung genehmigt. 

 

 

12. Abänderung des Finanzierungsplanes für das außerordentliche Vorhaben 
 „Hochwasserschutz St. Thomaserbach“. 
 (Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 4.12.2017, 
 Punkt 5, Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 26) 
 

 Zahl: 900-00-11996/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen 

vom 4.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 

Die Abänderung des Finanzierungsplanes für das außerordentliche Vorhaben 

„Hochwasserschutz St. Thomaserbach“ wird in der vorliegenden Fassung  

genehmigt. 

 

 

13. Beschluss des mittelfristigen Investitionsplanes für die Haushaltsjahre 
 2018 bis 2022. 
 (Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 4.12.2017, 
 Punkt 6, Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 27) 
 

 Zahl: 900-02-11898/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen 

vom 4.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 

Der mittelfristige Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2018 – 2022 wird in 

der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14. Genehmigung des mittelfristigen Finanzplanes für die Haushaltsjahre 
 2018 bis 2022. 
 (Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 4.12.2017, 
 Punkt 7, Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 28) 
 

 Zahl: 900-02-11896/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen 

vom 4.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 

Der mittelfristige Finanzplan für die Haushaltsjahre 2018 – 2022 wird in der 

vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

15. Beschluss des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2018. 
 (Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 4.12.2017, 
 Punkt 8, Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 29) 
 

 Zahl: 900-02-11897/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat einstimmig nach-

stehenden Abänderungsantrag: 

ORDENTLICHER HAUSHALT 

AUSGABE 

Haushaltsstelle Bezeichnung 

1/61200-6110 Instandhaltung von Straßenbauten 

 

Veranschlagung Reduzierung Veranschlagung NEU 

1.900.000 - 65.000 1.835.000 

 

ORDENTLICHER HAUSHALT 

AUSGABE 

Haushaltsstelle Bezeichnung 

1/98000-9100 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt 

 

Veranschlagung Erhöhung Veranschlagung NEU 

307.900 + 65.000 372.900 

 

 

 

 



 
 

AUßERORDENTLICHER HAUSHALT 

AUSGABE 

Haushaltsstelle Bezeichnung 

5/81503-6100 
Skaterplatz 

Instandhaltung von Grund und Boden 

 

Veranschlagung Erhöhung Veranschlagung NEU 

0 + 65.000 65.000 

 

AUßERORDENTLICHER HAUSHALT 

EINNAHME 

Haushaltsstelle Bezeichnung 

6/81503+9103 Zuführungen vom ordentlichen Haushalt 

 

Veranschlagung Erhöhung Veranschlagung NEU 

0 + 65.000 65.000 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen 

vom 4.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2018 gemäß § 86 der K-AGO wird laut 

beiliegender Verordnung festgestellt. 

 

 

Der Tagesordnungspunkt 

 

16. Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz (SPÖ);  
Behandlung des selbstständigen Antrages gemäß § 41 Abs. 3 K-AGO vom 
28.9.2017 betreffend die Aufhebung der Vergnügungssteuerverordnung 
des Gemeinderates vom 29.6.2017, Zahl: 920-06-5573/2017, ab dem 
1.1.2018. 
(Ausschuss für Allgemeine Verwaltung, Personal und Finanzen vom 4.12.2017, 
Punkt 9, Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 30) 

 

 Zahl: 920-06-9881/2017 

 

wurde vor Eingehen in die Tagesordnung abgesetzt. 

 

 

 

 



 
 

17. Beschlussfassung über die Vergabe der „Bodenlegerarbeiten“ (Regie) an  
gemeindeeigenen Objekten für den Zeitraum vom 1.1.2018 bis 
31.12.2018. 

 (Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 11) 
 

 Zahl: 853-01-12075/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 

Mit den „Bodenlegerarbeiten“ (Regie) bei den Gemeindeobjekten für den Zeit-

raum vom 1.1.2018 bis 31.12.2018 wird die Firma Raumausstattung Klaus  

Tiefenbacher, 9431 St. Stefan, Hauptstraße 20, zum Angebotspreis von 

€ 59,82/m2 und € 34,- Regiestunde Mittellohn, beauftragt. 

 

 

18. Vorzeitige Auflösung des Vertrages betreffend „Betrieb, Revision und  
Störungsbehebung der Straßenbeleuchtung im gesamten Gemeindegebiet 
der Stadtgemeinde Wolfsberg“. 

 (Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 12) 
 

 Zahl: 529-01-11843/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 

Der Vertrag mit der Firma Elektro Krassnig GesmbH wird per 31.3.2018 aufge-

löst. 

 

 

19. Gst. Nr. 90/4 KG Ritzing (Jugendzentrum);  
Unterbestandsvertrag (Kids-club). 

 (Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 15) 
 

 Zahl: 259-00-12183/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 

1. Der Unterbestandvertrag wird in der vorliegenden Fassung genehmigt, und 

2. der Bürgermeister als Vertreter der Stadtgemeinde Wolfsberg wird beauf-

tragt und bevollmächtigt, einen Gesellschafterbeschluss für die Genehmi-

gung des Unterbestandvertrages herbeizuführen und die Zustimmung zu er-

teilen. 

 

 



 
 

20. Kids-club; Fördervereinbarung. 
 (Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 16) 
 

 Zahl: 259-00-12181/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 

1. Die Fördervereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt,  

 und 

2. die anfallenden Kosten werden im Voranschlag 2018 beantragt. 

 

 

21. WAC Betriebs GmbH; Fördervereinbarung. 
 (Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 17) 
 

 Zahl: 269-01-12186/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 

1. Die Fördervereinbarung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

2. Die Fördersumme in der Höhe von € 24.500,- ist im Voranschlag 2018 zu 

beantragen. 

 

 

22. Genehmigung einer Vereinbarung über einen Interessentenbeitrag;  
HWS St. Thomaserbach. 

 (Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 22) 
 

 Zahl: 631-00-11615/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat mit den Stimmen der 

SPÖ (20), den Stimmen der ÖVP (5), den Stimmen der LWO (3) und den Stimmen der 

GRÜNEN (2) gegen die Stimmen der FPÖ (5), sohin 30 : 5, : 

Die Vereinbarung über einen Interessentenbeitrag wird in der vorliegenden 

Fassung genehmigt. 

 

 

 

 

 

 



 
 

23. Nachtrag zur Genehmigung einer Vereinbarung betreffend eine Raten-
zahlung; Steinschlag Preims. 

 (Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 23) 
 

 Zahl: 900-00-12164/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 

Der Nachtrag zur Vereinbarung vom 23.11.2017 wird in der vorliegenden  

Fassung genehmigt. 

 

 

23.1 Beschließung einer Verordnung betreffend die Auflassung einer Fläche 
im Ausmaß von 1 m² aus dem öffentlichen Gut, sowie die Übernahme ei-
ner Fläche im Ausmaß von 1 m² in das öffentliche Gut, je KG Wolfsberg-
Obere Stadt. 

 (Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 16) 
 

 Zahl: 612-00-12445/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

23.2 Oberflächengestaltung Obere Stadt;  
Technisch-koordinative Projektsbegleitung aller Leitungsträger. 

 (Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 17) 
 

 Zahl: 030-00-12394/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstimmig: 

a) Die Firma CCE Ziviltechniker GmbH, 9020 Klagenfurt, wird mit der Lei-

tungskoordination für alle Bauabschnitte zu einem Betrag von € 19.440,- 

inkl. MWSt. beauftragt. 

b) Nach Abschluss der Leitungsplanung werden die anfallenden Planungs-

kosten auf die Leitungsträger aufgeteilt. 

 

 

 

 



 
 

24. Wolfsberger Stadtwerke GmbH; 
Nachtrag zum Vertrag „Städtische Friedhofsverwaltung“. 

 (Stadtrat vom 6.12.2017, Punkt 24) 
 

 Zahl: 858-00-12165/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Stadtrates vom 6.12.2017 einstimmig: 

a) Der Nachtrag wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

b) Der Bürgermeister als Eigentümervertreter der Stadtgemeinde Wolfsberg 

 wird bevollmächtigt, in der Generalversammlung der Wolfsberger Stadt- 

 werke GmbH oben angeführten Nachtrag zu beschließen.  

 

 

25. Verein Kraftwerk; Abschluss eines Vertrages für das Jahr 2018 betreffend 
 Umsetzung des Projektes „aspHALT“ – Mobile Jugendarbeit in Wolfsberg. 
 (Ausschuss für Jugend, Soziales und Sport vom 20.11.2017, Punkt 5, 
 Stadtrat vom 22.11.2017, Punkt 82) 
 

 Zahl: 259-00-11530/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Jugend, Soziales und Sport vom 20.11.2017 und 

dem Beschluss des Stadtrates vom 22.11.2017 einstimmig: 

Mit dem Verein „Kraftwerk – Förderung und Unterstützung professioneller Sozi-

aler Arbeit in Kärnten“ wird ein Vertrag für das Jahr 2018 betreffend der Um-

setzung des Projektes „aspHALT“ – Mobile Jugendarbeit in Wolfsberg abge-

schlossen.  

Der Betrag von € 21.000,- ist im Voranschlag 2018 vorzusehen. 

 

 

26. Jugendpräventionsprojekt „Over the limit“; 
 Abschluss eines Vertrages mit Herrn Christian Vallant betreffend die 
 Fortführung des Projektes im Jahr 2018. 
 (Ausschuss für Jugend, Soziales und Sport vom 20.11.2017, Punkt 6, 
 Stadtrat vom 22.11.2017, Punkt 83) 
 

 Zahl: 259-00-11528/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Jugend, Soziales und Sport vom 20.11.2017 und 

dem Beschluss des Stadtrates vom 22.11.2017 einstimmig: 



 
 

Mit Herrn Christian Vallant wird ein Vertrag betreffend die Fortführung des Ju-

gendpräventionsprojektes „Over the Limit“ abgeschlossen.  

Der Betrag von € 11.000,- ist im Voranschlag 2018 vorzusehen. 

 

 

27. Prüfungsbericht vom 5.12.2017 betreffend „Überprüfung der Sport-
förderungen (Ansatz 26900/7571 und 26900/7572) für die Jahre 2014, 
2015 und 2016 und Vereinbarungen mit div. Sportplätzen, ausgenommen 
Sportstadion“. 

 

 Zahl: 900-00-12222/2017 

 

Der Prüfungsbericht wird einstimmig zur Kenntnis genommen. 

 

 

27.1 Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg; 
 Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2018. 
 (Ausschuss für Feuerwehren, Wolfsberger Stadtwerke GmbH, Wirtschafts- 
 service und Stadtmarketing vom 7.12.2017, Punkt 4, Stadtrat vom 14.12.2017, 
 Punkt 23) 
 

 Zahl: 859-02-11319/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Feuerwehren, Wolfsberger Stadtwerke GmbH, 

Wirtschaftsservice und Stadtmarketing vom 7.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates 

vom 14.12.2017 einstimmig: 

Der Wirtschaftsplan 2018 der Immobilienverwaltung Stadtgemeinde Wolfsberg 

KG wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

27.2 Skaterplatz Ritzing; Grundsatzbeschluss – weitere Vorgehensweise. 
 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
 11.12.2017, Punkt 6, Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 9) 
 

 Zahl: 030-00-12198/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 11.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstim-

mig: 

Die Variante b) ist laut Angebot der Firma M-ramps vom 9.10.2017 mit einem 

Kostenaufwand von € 127.270,24 inkl. MWSt., sowie die Asphaltierung der 



 
 

Restfläche durch die Stadtgemeinde Wolfsberg laut Kostenschätzung vom 

12.12.2016 zum ermittelten Preis von € 41.760,- im Rahmen der Jahresregieas-

phaltierungsarbeiten, vorbehaltlich der Finanzierung, einer Umsetzung 2018 

zuzuführen. 

 

 

27.3 Gst. Nr. 280/5 (Teil) KG Unterleidenberg; 
Umwidmung von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Bauland – 
Dorfgebiet“ im Ausmaß von ca. 965 m². 

 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
 11.12.2017, Punkt 7, Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 10) 
 

 Zahl: 032-01-11759/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 11.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstim-

mig: 

Eine Teilfläche des Gst. Nr. 280/5 KG Unterleidenberg im Ausmaß von  

ca. 965 m² wird unter Auflagen von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in 

„Bauland – Dorfgebiet“ umgewidmet. 

 

 

27.4 Gst. Nr. 80/1 (Teil) KG St. Michael; 
 Umwidmung von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Bauland –  
 Wohngebiet“ im Ausmaß von ca. 2.040 m². 
 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
 11.12.2017, Punkt 9, Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 11) 
 

 Zahl: 032-01-11761/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 11.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstim-

mig: 

Eine Teilfläche des Gst. Nr. 80/1 KG St. Michael im Ausmaß von ca. 2.040 m² 

wird unter Auflagen von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Bauland – 

Wohngebiet“ umgewidmet. 

 

 

 

 



 
 

27.5 Gst. Nr. 276 (Teil) KG Priel; 
 Umwidmung von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Bauland – 
 Gewerbegebiet“ im Ausmaß von ca. 4.400 m². 
 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
 11.12.2017, Punkt 11, Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 12) 
 

 Zahl: 032-01-11762/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 11.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstim-

mig: 

Eine Teilfläche des Gst. Nr. 276 KG Priel im Ausmaß von ca. 4.400 m² wird unter 

Auflagen von „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Bauland – Gewerbe-

gebiet“ umgewidmet. 

 

 

27.6 Gst. Nr. 280/5 (Teil) KG Unterleidenberg; 
 Bebauungsverpflichtung. 
 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
 11.12.2017, Punkt 8, Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 13) 
 

 Zahl: 032-01-11849/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 11.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstim-

mig: 

Die Vereinbarung (Bebauungsverpflichtung) wird in der vorliegenden Fassung 

genehmigt. 

 

 

27.7 Gst. Nr. 80/1 (Teil) KG St. Michael; 
 Bebauungsverpflichtung. 
 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
 11.12.2017, Punkt 10, Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 14) 
 

 Zahl: 032-01-11851/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 11.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstim-

mig: 



 
 

Die Vereinbarung (Bebauungsverpflichtung) wird in der vorliegenden Fassung 

genehmigt. 

 

 

27.8 Gst. Nr. 276 (Teil) KG Priel; 
 Bebauungsverpflichtung. 
 (Ausschuss für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und Märkte vom 
 11.12.2017, Punkt 12, Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 15) 
 

 Zahl: 032-01-11852/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Raumordnung, Grundbesitz, Ortsbildpflege und 

Märkte vom 11.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstim-

mig: 

Die Vereinbarung (Bebauungsverpflichtung) wird in der vorliegenden Fassung 

genehmigt. 

 

 

27.9 Beschließung einer Verordnung, mit welcher die Verordnung des  
Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsberg vom 30.5.2012, Zahl:  
030-00-4673/2012 idF vom 28.9.2017, Zahl: 640-00-8194/2017 (Kurz-
parkzonen und Parkgebühren) geändert wird. 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 
 7.12.2017, Punkt 4, Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 18) 
 

 Zahl: 640-00-12060/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 7.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27.10 Erlassung einer Verordnung betreffend „Halte- und Parkverbot –  
ausgenommen Elektrofahrzeuge für die Dauer des Betankens“ am Park-
platz an der L137 südlich des Kreisverkehres beim Bahnhofplatz und Au-
ßerkraftsetzung der Verordnung vom 30.5.2012, Zahl: 030-00-
5592/2012. 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 
 7.12.2017, Punkt 5, Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 19) 
 

 Zahl: 612-00-12061/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 7.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

27.11 Erlassung einer Verordnung betreffend „Halte- und Parkverbot –  
ausgenommen Behindertenfahrzeuge“ am Parkplatz „Vorplatz Nord“ beim 
Bahnhof Wolfsberg. 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 
 7.12.2017, Punkt 6, Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 20) 
 

 Zahl: 612-00-12058/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 7.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

27.12 Erlassung einer Verordnung betreffend „Halte- und Parkverbot –  
ausgenommen ÖBB INFRA AG“ am Parkplatz „Vorplatz Nord“ beim Bahn-
hof Wolfsberg. 

 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 
 7.12.2017, Punkt 7, Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 21) 
 

 Zahl: 612-00-12059/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 7.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstimmig: 

Die Verordnung wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

 

 



 
 

27.13 Schlichtungsstelle für Wildschadenangelegenheiten; Nachnominierung. 
 (Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirtschaft vom 
 7.12.2017, Punkt 13, Stadtrat vom 14.12.2017, Punkt 22) 
 

 Zahl: 747-00-10760/2017 

 

Auf Antrag des Berichterstatters beschließt der Gemeinderat in Übereinstimmung 

mit dem Beschluss des Ausschusses für Straßen- und Wasserbau, Land- und Forstwirt-

schaft vom 7.12.2017 und dem Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2017 einstimmig: 

Als Obmann-Stellvertreter für die Schlichtungsstelle für Wildschadensangele-

genheiten wird Herr GR Mag. Daniel Megymorecz nachnominiert. 

 

1. ANTRAG: zahl: 529-01-12649/2017 

FPÖ-Fraktion 

 

Betreff: Installierung einer durchgehenden Beleuchtung im Fichten- und Föhrenweg 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Wohn- und Geschäftsgebäude,  

Wohnungsvergaben und Umwelt zugewiesen. 

 

 

2. ANTRAG: Zahl: 612-00-12648/2017 

FPÖ-Fraktion 

 

Betreff: Anbringung eines Verkehrsspiegels (Ausfahrt Fichtenweg) 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Straßen- und Wasserbau, Land- und 

Forstwirtschaft zugewiesen. 

 

 

3. ANTRAG: Zahl: 512-00-12654/2017 

STR Alexander Radl 

GR LtAbg. DI (FH) Hannes Primus 

 

Betreff: öffentlich zugängliche Defibrillatoren 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Jugend, Soziales und Sport zugewiesen. 

 

 

 



 
 

Ende: 18.55 Uhr 

 

 

Die Gemeinderäte: Der Bürgermeister: 

GR DI Rosemarie Scharf eh. 

GR Harald Braatz eh. 

 _____________________ 

 Hans-Peter Schlagholz 

 

 


